
Änderungen im Gebührenverzeichnis, Gebühren für Ein tragungen 
in die Handwerksrolle 

vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungs bau 
Baden-Württemberg genehmigt 

 
 
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg hat mit 
Schreiben vom 13.03.2018, Aktenzeichen 4233.44/123 folgenden Beschluss der 
Vollversammlung genehmigt: 
 
Das Gebührenverzeichnis wird in den Ziffern 1.1.1 bis 1.3 wie folgt geändert bzw. ergänzt 
(Neuerungen in sind fett markiert). 
 
 
Änderung des Gebührenverzeichnisses:  
 
Geb. 
Ziffer 

Gebührentatbestand Gebühr 
in Euro 

 A Verwaltungsgebühren  
1.0 Handwerksrolle, Verzeichnis zulassungsfreier Handwerke und 

handwerksähnlicher Gewerbe, Mitglieder nach § 90 Abs. 3 und 4 HwO  
 

1.1  Eintragung in die Handwerksrolle  
1.1.1 Eintragung in die Handwerksrolle für das erste Handwerk  

einschließlich der Ausstellung der Handwerkskarte 
150  

1.1.2 Eintragungsgebühr für das erste Handwerk oder Gewerbe  bei 
Nachweis der Teilnahme an einem Existenzgründungsseminar 

100  

1.1.3  Eintragung in die Handwerksrolle von Amts wegen einschließlich 
Ausstellung der Handwerkskarte  

200 

1.1.4 Eintragung in die Handwerksrolle, in das Verzeichni s 
zulassungsfreier 
Handwerke und das Verzeichnis handwerksähnlicher Ge werbe für 
weitere  
Handwerke und handwerksähnliche Gewerbe bei 
Neueintragungen 

Jeweils 
25 

1.2 Ergänzung der Handwerkskarte (bzw. Bescheinigung) und Änderung 
der Eintragung in die Handwerksrolle einschließlich Änderung des 
technischen Betriebsleiters 

25 

1.3 Eintragung in das Verzeichnis zulassungsfreier Handwerke und 
handwerksähnlicher Gewerbe für das erste zulassungsfreie 
Handwerk oder  
handwerksähnliche Gewerbe  einschließlich der Ausstellung der  
Gewerbekarte 

150 

1.4 Ergänzung der Gewerbekarte und Änderung der Eintragung im 
Verzeichnis zulassungsfreier Handwerke und handwerksähnlicher 
Gewerbe, Ergänzung/Änderung der Mitgliedskarte 

25 

 
 
Dieser Beschluss tritt am Tage seiner Veröffentlichung in der Deutschen Handwerks Zeitung 
in Kraft. 
 
Dieser Beschluss wurde mit Bescheid des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau Baden-Württemberg vom 13.03.2018, Aktenzeichen 4233.44/123 genehmigt, 
am 21.03.2018 ausgefertigt und wird hiermit veröffentlicht. 
 



 
Konstanz, den 22. März 2018 
 
Präsident 
gez. Gotthard Reiner 
 
Hauptgeschäftsführer 
gez. Georg Hiltner 
 
 
Hinweis: 
Die Veröffentlichung in der Deutschen Handwerks Zeitung erfolgte am 13.04.2018 


